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Das Komitee für eine demokratische UNO
(KDUN) sieht in der Einrichtung einer Parla-
mentarischen Versammlung bei den Vereinten
Nationen (UNPA) den entscheidenden Schritt,
um eine neue Qualität, neue Impulse und stär-
kere Bürgerrepräsentation in das internationale
System einzuführen.1 Die Versammlung ist
kein Selbstzweck. Sie wird als "ein Katalysator
für eine Weiterentwicklung des internationalen
Systems und des Völkerrechts" angesehen und
könnte "wesentlich zur Verwirklichung der
hohen Zielsetzungen der Vereinten Nationen
und zur positiven Gestaltung der Globalisie-
rung beitragen".2 Das KDUN empfiehlt, dass
die UNPA zunächst als beratendes Organ der
UN-Generalversammlung eingerichtet und spä-
ter mit "umfassenden Informations-, Beteili-
gungs- und Kontrollrechten" ausgestattet wird.3

Die Teilnehmer der Kampagne für eine UNPA
(CEUNPA) gehen davon aus, dass die Ver-
sammlung in späteren Entwicklungsschritten
ihre Rechte auch direkt gegenüber den Bretton-
Woods-Institutionen, also Internationaler Wäh-
rungsfonds, Weltbankgruppe und Welthandels-
organisation, ausüben soll.4

Der inhaltliche Kompetenzrahmen einer UNPA
sollte sich an denjenigen der UN-General-
versammlung anlehnen, wie er in Art. 10 UN-
Charta geregelt ist.5 Eine UNPA könnte dem-
nach "alle Fragen und Angelegenheiten erör-
tern, die in den Rahmen [der UN-Charta] fallen
oder Befugnisse und Aufgaben eines in [der
UN-Charta] vorgesehenen Organs betreffen".
Angestrebt wird also, dass den Beratungen ei-
ner UNPA, wie denen der UN-General-
versammlung selbst, inhaltlich keine Grenzen
gesetzt sind.

Da die UNPA, wie sie vom KDUN und
CEUNPA propagiert wird, integraler Bestand-
teil des UN-Systems wäre, werden die Vor-

schriften der UN-Charta, soweit anwendbar,
auch für diese entsprechend gelten. Dies gilt
insbesondere für Art. 2 Ziff. 7 und Art. 12 UN-
Charta. Nach Art. 2 Ziff. 7 UN-Charta sind die
Vereinten Nationen nicht befugt, in "Angele-
genheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren
Zuständigkeit eines Staates gehören" einzugrei-
fen. Den Beratungen einer UNPA wären somit
solche Fragen entzogen, die nach UN-üblichen
Standards als Einmischung in die nationale
Souveräntität der UN-Mitglieder zu verstehen
wären.6 Nach Art. 12 UN-Charta dürfte die
UNPA zudem zu Situationen keine Empfeh-
lungen abgeben, sofern der Sicherheitsrat mit
ihnen befasst ist und die UNPA nicht dazu er-
sucht hat.7

Die Befürworter einer UNPA erhoffen sich
Impulse auf einer Vielzahl von Gebieten und
Politikfeldern. Folgende Materien können als
wichtige Beispiele dienen:

Effizienteres UN-System
Eine UNPA könnte, etwa im Zusammenwirken
mit dem Office of Internal Oversight Services,
parlamentarische Untersuchungen durchführen,
um Betrugs-, Korruptions- und Verschwen-
dungsvorwürfen innerhalb des UN-Systems
nachzugehen. Die Fähigkeit der UN, diesem
Problem Herr zu werden, würde wesentlich
gestärkt.

Stärkung der Demokratie
Eine UNPA würde die UN-Gremien erstmals
für andere Akteure als die Regierungsexekuti-
ven öffnen: für Parlamentarier. In der UNPA
hätten auch Oppositionelle eine Stimme. Die
Glaubwürdigkeit der UNO in der Förderung
nationaler Demokratisierung würde gestärkt.
Die UNPA könnte auch selbst aktiv mitwirken,
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etwa durch die Entsendung von Wahlbeobach-
tern.

Förderung der Menschenrechte
Eine UNPA könnte einen eigenen Ausschuss
für Menschenrechte einrichten. Dieser Aus-
schuss wäre dem direkten Einfluss der Regie-
rungen entzogen. Anders als Regierungs-
vertreter etwa im Human Rights Council müs-
sten die weisungsunabhänigen UNPA-Abge-
ordneten weniger Rücksichtnahme auf die dip-
lomatischen Beziehungen ihres Landes neh-
men, wenn sie bestimmte Situationen anspre-
chen.

Umwelt- und Klimaschutz, Welthandel,
Friedensmissionen und Abrüstung
Die UNPA wäre ihrem Selbstverständnis nach
aufgerufen, die Bürger der Welt in ihrer Ge-
samtheit zu vertreten. Ihre Abgeordneten wären
frei darin und legitimiert, eine globale Sicht-
weise zu vertreten und nicht zwingend nationa-
le Interessen. Anders als bei den Regierungs-
gremien der UN könnten daher fortschrittliche-
re, im globalen Interesse liegende Empfehlun-
gen zustandekommen.
Im Umwelt- und Klimaschutz beispielsweise
könnte eine UNPA moralischen Druck ausüben
und eine Einigung der Regierungen anmahnen;
im Bereich einer gerechten Weltwirtschafts-
ordnung die Blockierung der Welthandelsver-
handlungen auflösen; die Abrüstungskommis-
sion aus ihrer 10jährigen Blockade holen sowie
den Einsatz von UN-Friedensmissionen, auf die
sich die Weltgemeinschaft nicht oder nicht
schnell genug einigen kann, unterstützen.

Globale politische Parteien
Eine UNPA würde daher die Bildung und Stär-
kung globaler politischer Parteien fördern. Ihre
Abgeordneten würden sich mittelfristig nicht
aufgrund ihrer nationalen Herkunft, sondern
aufgrund ihrer politischen Ausrichtung grup-
pieren. Der internationale politische Diskurs
würde so entscheidend bereichert.

Reform der Weltordnung
Eine UNPA könnte aufgrund der zuvor genann-
ten Eigenschaften dabei helfen, einen Durch-

bruch in den Bemühungen zur Reform der UN
zu erreichen.

Im Rahmen einer umfassenden Reform der UN
durch eine Revision der Charta könnten einem
bikammeralen System aus UN-Generalver-
sammlung und UNPA Entscheidungsbefugnis-
se eingeräumt werden. Auch wenn eine solch
weitgehende Reform aus heutiger Sicht nicht
ansteht, muss ein solches System nach Ansicht
des KDUN auf den Prinzipien des Föderalis-
mus und der Subsidiarität basieren.8 Dies be-
deutet insbesondere, dass die UNPA aus-
schließlich auf solchen Gebieten (Mit-)Kompe-
tenzen erhalten soll, die ihrer Natur nach nur
global und nicht auf einer niedrigeren Ent-
scheidungsebene effektiv behandelt werden
können.
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